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I. Vortrag der Referentin

Aufgrund des § 22 Nr. 7 der Geschäftsordnung des Stadtrates sind Zuwendungs-
angebote, deren Gesamtwert 10.000 Euro übersteigen, dem jeweiligen Fachausschuss 
zur Annahme vorzulegen.

Mit der heutigen Beschlussvorlage legt die Stiftungsverwaltung ein Zuwendungsangebot 
der UEFA Foundation for children in Form von Ticketspenden für die UEFA 2020 vor. 

Zur Sicherung der Zuwendung ist die zeitnahe Zustimmung des Stadtrats erforderlich.

1 Die Zuwendungsgeberin

Die UEFA Foundation for children mit Sitz in der Schweiz ist eine international tätige 
Stiftung, die im Jahre 2014 zur Unterstützung von Kindern gegründet wurde. 

2 Das Zuwendungsangebot

Nach aktuellem Stand hat die UEFA Foundation for children ein Ticketbudget von 
1.000 Karten pro Stadt zu vergeben. Nach aktueller Planung ist beabsichtigt, 750 
Karten der Landeshauptstadt für drei in München stattfindende „Deutschlandspiele“ 
am 16.06.2020, 20.06.2020 und 24.06.2020 zuzuwenden. 250 weitere Tickets für ein 
Endrundenspiel sollen dem Bayerischen Fußballverband zugewandt werden. Die 
endgültige Verteilung der insgesamt 1.000 Karten steht jedoch noch nicht final fest.
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Die Tickets sollen benachteiligten Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren - bei Vorliegen 
einer Behinderung auch bis zum Alter von 21 Jahren - sowie deren notwendigen 
Begleitpersonen zu Gute kommen. Die Kinder sollen in oder um München wohnhaft 
sein. Die An- und Abreise wird nicht von Seiten der Spenderin organisiert oder 
finanziert. 

Der Wert von 750 Tickets wird von der Spenderin aktuell mit 52.600 Euro brutto 
beziffert. Grundsätzlich werden die Karten für die Europameisterschaft in 
verschiedenen Preiskategorien angeboten. In der höchsten Kategorie kostet eine 
Karte 185 Euro brutto, in der niedrigsten 50 Euro brutto. Bisher ist jedoch nicht final 
bekannt, welchen Kategorien die Karten entnommen werden. Vor diesem Hintergrund 
wird darauf hingewiesen, dass der Wert der Zuwendung je nach Bewertungsmaßstab 
theoretisch bis zu 185.000 Euro betragen könnte, falls der Landeshauptstadt sogar 
1.000 Tickets der höchsten Kategorie zugewandt würden. 

Daher wird rein vorsorglich um Zustimmung zur Annahme eines Angebots von bis zu 
1.000 Karten mit einem Wert von bis zu 185.000 Euro ersucht.

3 Umsetzung der Handlungsempfehlungen
Im Rahmen der Handlungsempfehlungen sind insbesondere auch die geschäftlichen 
bzw. rechtlichen Beziehungen der Spender zur Landeshauptstadt München zu 
prüfen. Nach Ansicht der Stadtkämmerei (Gespräch vom 15.09.2014) kann dabei 
aufgrund der Größe der Organisationsstruktur der Stadt in der Regel auf die 
tatsächlichen und rechtlichen Beziehungsverhältnisse zum jeweiligen Referat 
abgestellt werden. 

Als geschäftliche Beziehungen des Sozialreferates im Sinne der Handlungs- 
empfehlungen sind alle Rechtsverhältnisse anzusehen, die Dienststellen des 
Sozialreferates selbst unmittelbar eingehen oder auf deren Abschluss bzw. deren 
Ausgestaltung sie unmittelbaren Einfluss nehmen. 

Nach eingehender Prüfung ist dem Sozialreferat diesbezüglich nichts bekannt.

Die Debitoren- und Kreditorenabfrage der UEFA Foundation for children haben keine 
Ergebnisse erbracht. 

Nach der Beurteilung des Sozialreferates bestehen keine Bedenken hinsichtlich der 
ausschließlich mäzenatischen Beweggründe der Zuwenderin. 
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Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung eines Bezirksausschusses nicht 
vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Abstimmung mit anderen Referaten und Stellen
Die Stadtkämmerei und die Antikorruptionsstelle haben von der Beschlussvorlage 
Kenntnis genommen und keine Bedenken geäußert.

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Müller, der Stadtkämmerei, der Gleichstellungsstelle 
für Frauen, der Antikorruptionsstelle und dem Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit 
ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin

1. Der Stadtrat stimmt der Annahme des Zuwendungsangebotes der UEFA Foundation 
for children zu Gunsten des Sozialreferates, dort wiederum zu Gunsten benachteiligter 
und/oder behinderter Kinder sowie deren Begleitpersonen mit Dank zu. Es können bis 
zu 1.000 Tickets bis zu einem Wert von maximal 185.000 Euro für Spiele der 
Europameisterschaft angenommen werden.  

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende Die Referentin 

Christine Strobl Dorothee Schiwy
Bürgermeisterin Berufsm. Stadträtin 
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IV. Abdruck von I. mit III.
über D-II-V/SP
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.

V. Wv. Sozialreferat
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit
An die Gleichstellungsstelle für Frauen
An die Antikorruptionsstelle
z.K.

Am

I.A.


	I. Vortrag der Referentin
	1 Die Zuwendungsgeberin
	2 Das Zuwendungsangebot
	3 Umsetzung der Handlungsempfehlungen

	II. Antrag der Referentin
	III. Beschluss

